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3 Mit dem Abschluss der Vereinbarung entsteht für die beteiligten Eisenbahnunter-
nehmen gegenüber jedem Besteller (Bund, Kantone, Dritte) je ein selbständiger 
Rechtsanspruch auf die Abgeltung. 
4 Können sich Bundesbehörden, Kantone und Eisenbahnunternehmen bei der Aus-
handlung oder Anwendung einer Vereinbarung über die Abgeltung nach Artikel 49 
Absatz 1 nicht einigen, so entscheidet das BAV unter Berücksichtigung der Grund-
sätze von Absatz 2. 
5 Gegen die Verfügung des BAV kann nach den allgemeinen Bestimmungen über 
die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden. 
6 Der Beschwerdeführer kann rügen: 

a. die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Miss-
brauch des Ermessens; 

b. die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sach-
verhaltes. 

Art. 52154 Kürzung der Abgeltung 
Verhält sich das Unternehmen unwirtschaftlich, so kann der Bund nach Anhören der 
Kantone die von ihm im Bestellverfahren geltend gemachte Abgeltung kürzen. 

Art. 53155 

Art. 54 Anrechnung 
Die nach Artikel 51 errechneten Abgeltungsbeträge werden bei der Ermittlung des 
kommerziellen Wertes eines Transportunternehmens (Art. 77) nicht berücksichtigt. 

Art. 55 
Aufgehoben 

Art. 56156 Technische Verbesserungen 
Will ein Transportunternehmen Anlagen oder Einrichtungen erstellen oder ergänzen 
oder Fahrzeuge anschaffen, um die Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit oder 
Sicherheit des Betriebes wesentlich zu erhöhen, oder will das Unternehmen Mass-
nahmen zugunsten Behinderter treffen, so kann der Bund Beiträge leisten sowie 
unverzinsliche Darlehen und verzinsliche Darlehen gewähren oder verbürgen. 

  

154 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999  
(AS 1998 2835 2844; BBl 1997 I 909). 

155 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 3680; BBl 1994 I 497). 
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Art. 57157 Finanzielle Aufteilung 
1 Der Anteil des Bundes an den Abgeltungen und Darlehen für das durch Bund und 
Kantone gemeinsam bestellte Leistungsangebot in der Sparte Infrastruktur beträgt 
55 Prozent. 
2 Der Bundesrat legt mindestens alle vier Jahre die Anteile des Bundes und der 
einzelnen Kantone an der Abgeltung und den Darlehen für das gemeinsam bestellte 
Leistungsangebot in der Sparte Infrastruktur fest. Er hört vorher die Kantone an und 
berücksichtigt ihre strukturellen Voraussetzungen. 
3 Sind an einer Linie mehrere Kantone beteiligt, so bemessen sich ihre Anteile, 
soweit keine andere Übereinkunft getroffen wird, nach der Zahl der Stationen und 
der Streckenlänge auf ihrem Gebiet. 
4 Die Kantone bestimmen, ob Gemeinden und andere Körperschaften an der Abgel-
tung beteiligt werden. 
5 Der Übergang des Eigentums oder Betriebs einer Strecke an ein anderes Unter-
nehmen hat keine Änderung der Anteile von Bund und Kantonen zur Folge. 

Art. 58158 

7. Kapitel: Hilfe bei grossen Naturschäden159 

Art. 59160 
Der Bund kann den von grossen Naturschäden betroffenen Eisenbahnunternehmen 
Finanzhilfen an die Kosten der Wiederherstellung oder des Ersatzes beschädigter 
oder zerstörter Anlagen sowie an die Kosten der Räumungsarbeiten gewähren. 

Art. 60 und 61161 

Art. 61a162 

  

157 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

158 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 1995 (AS 1995 3680; BBl 1994 I 497). 
159 Ursprünglich vor Art. 56. Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über  

die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415,  
2007 2681). 

160 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

161 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

162 Ursprünglich Art. 60a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 5. Okt. 1990  
über Finanzhilfen und Abgeltungen (SR 616.1). Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG 
vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, mit Wirkung seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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8. Kapitel:163 Trennung von Verkehr und Infrastruktur 

Art. 62 Umfang der Infrastruktur 
1 Zur Infrastruktur gehören alle Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die im Rahmen 
des Netzzugangs gemeinsam benützt werden müssen, insbesondere: 

a. der Fahrweg; 
b. die Stromversorgungsanlagen, insbesondere Unterwerke und Gleichrichter; 
c. die Sicherungsanlagen; 
d. die Publikumsanlagen; 
e. die öffentlichen Verladeanlagen; 
f. die Rangierbahnhöfe, einschliesslich der Rangiertriebfahrzeuge; 
g. die für den Unterhalt und Betrieb der Infrastruktur nach den Buchstaben a–f 

notwendigen Dienstgebäude und Räume. 
2 Zur Infrastruktur können Bauten, Anlagen und Einrichtungen gehören, die mit dem 
Betrieb der Infrastruktur verbunden sind, jedoch nicht Gegenstand des Netzzugangs 
sind. Dazu gehören insbesondere: 

a. Anlagen für den Tagesunterhalt des Rollmaterials; 
b. Kraftwerke und Übertragungsleitungen; 
c. Verkaufsanlagen; 
d. Räume für Nebenbetriebe; 
e. Diensträume für Eisenbahnverkehrsunternehmen; 
f. Dienstwohnungen; 
g. Rangiertriebfahrzeuge ausserhalb von Rangierbahnhöfen. 

3 Nicht zur Infrastruktur gehört die Erbringung von Verkehrsleistungen im Güter- 
und Personenverkehr. 

Art. 63 Betrieb der Infrastruktur 
Zur Infrastruktur gehören auch Betrieb und Unterhalt der Bauten, Anlagen und Ein-
richtungen nach Artikel 62. 

Art. 64 Organisation 
1 Das Eisenbahnunternehmen muss den Bereich Infrastruktur organisatorisch von 
den übrigen Unternehmensbereichen trennen und verselbständigen. Das BAV kann 
Schmalspurbahnen und kleinere Unternehmen von dieser Pflicht befreien. 

  

163 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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2 Die Infrastruktur nach Artikel 62 Absatz 2 sowie die damit verbundenen Dienst-
leistungen können organisatorisch vom Bereich Infrastruktur getrennt sein. Ihre 
vollen Kosten müssen den Leistungsbezügern verrechnet werden. 

Art. 65 Steuerbefreiung 
Die Infrastruktur nach Artikel 62 Absätze 1 und 2 ist von kantonalen und kommu-
nalen Liegenschaftssteuern befreit. 

9. Kapitel: Rechnungswesen164 

Art. 66165 Grundsätze 
1 Das Rechnungswesen der Eisenbahnunternehmen richtet sich unter Vorbehalt der 
Bestimmungen dieses Gesetzes nach dem 7. Abschnitt des Personenbeförderungs-
gesetzes vom 20. März 2009166. 
2 Das Eisenbahnunternehmen muss in der Bilanz und Anlagenrechnung den Bereich 
Infrastruktur von anderen Bereichen trennen.  
3 Es muss in der Erfolgsrechnung eine Spartenrechnung Infrastruktur führen. 

Art. 67167 Gewinnverwendung und Eigenkapitalverzinsung 
Gewinnausschüttungen und die Verzinsung von Eigenkapital zulasten der Sparten-
rechnung Infrastruktur sind nicht zulässig. Der Gewinn ist immer vollständig der 
Spezialreserve für künftige Fehlbeträge der Sparte Infrastruktur zuzuweisen. 

Art. 68 und 69168 

Art. 70–72169 

Art. 73170 

  

164 Ursprünglich vor Art. 63. Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über  
die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415,  
2007 2681). 

165 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

166 SR 745.1 
167 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
168 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 1995 (AS 1995 3680; BBl 1994 I 497). 
169 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
170 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 1995 (AS 1995 3680; BBl 1994 I 497). 
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Art. 74171 

10. Kapitel: Kaufrecht der Gemeinwesen172 

Art. 75173 Kaufrecht im Landesinteresse 
1 Wenn es im Interesse des Landes geboten erscheint, kann der Bund die konzessio-
nierte Infrastruktur jedes Eisenbahnunternehmens zum Buchwert erwerben. Dar-
lehen, die der Bund dem Unternehmen gewährt hat, werden mit dem Kaufpreis 
verrechnet. 
2 Das Kaufrecht nach Absatz 1 steht auch den nach der Konzession dazu berechtig-
ten Kantonen und Gemeinden zu. Haben Kantone oder Gemeinden eine Eisenbahn-
infrastruktur erworben, so kann der Bund verlangen, dass diese ihm zu den in die-
sem Gesetz genannten Bedingungen abgetreten wird. 

Art. 76–78174 

Art. 79175 Streitigkeiten 
Ist die Festsetzung des Erwerbspreises streitig, so erlässt das BAV eine Verfügung. 

11. Kapitel:176 Sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Eisenbahnbereich 

Art. 80 Fähigkeitsprüfung 
Der Bundesrat kann vorschreiben, dass: 

a. Personen, die im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit aus-
üben, eine theoretische und praktische Fähigkeitsprüfung abzulegen haben; 
er kann die Abgabe eines Ausweises bei bestandener Prüfung vorsehen; 

b. Personen, die sich für eine Tätigkeit nach Buchstabe a ausbilden lassen wol-
len, eines vom BAV ausgestellten Lernausweises bedürfen; 

  

171 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

172 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

173 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

174 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

175 Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 der V vom 3. Febr. 1993 über Vorinstanzen des  
Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in Kraft seit 1. Jan. 1994  
[AS 1993 901]. 

176 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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c. Personen, die eine Tätigkeit nach Buchstabe a ausüben oder sich dazu aus-
bilden lassen wollen, bestimmte persönliche und fachliche Anforderungen 
erfüllen müssen; er kann für die Ermittlung der persönlichen Anforderungen 
auch psychologische und medizinische Untersuchungen vorsehen. 

Art. 81 Dienstunfähigkeit 
Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen 
Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
verfügt, ist dienstunfähig und darf während dieser Zeit keine sicherheitsrelevante 
Tätigkeit im Eisenbahnbereich ausüben. 

Art. 82 Feststellung der Dienstunfähigkeit 
1 Personen, die im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit ausüben, 
können einer Atemalkoholprobe unterzogen werden. 
2 Weist die betroffene Person Anzeichen von Dienstunfähigkeit auf und sind diese 
nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, so kann sie weiteren 
Voruntersuchungen, namentlich Urin-, Speichel-, Schweiss-, Haar- und Nagelpro-
ben, unterzogen werden. 
3 Eine Blutprobe ist anzuordnen, wenn: 

a. Anzeichen von Dienstunfähigkeit vorliegen; oder 
b. die betroffene Person sich der Durchführung der Atemalkoholprobe wider-

setzt oder entzieht oder den Zweck dieser Massnahme vereitelt. 
4 Die Blutprobe kann aus wichtigen Gründen auch gegen den Willen der der Dienst-
unfähigkeit verdächtigten Person abgenommen werden. Andere Beweismittel blei-
ben vorbehalten. 

Art. 83 Ausweisentzug 
1 Befindet sich eine Person, die im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante 
Tätigkeit ausübt, in einem Zustand, der die sichere Ausübung einer solchen Tätigkeit 
ausschliesst, so ist ihr die Ausübung dieser Tätigkeit so lange als erforderlich zu 
untersagen; zudem muss ihr der Ausweis abgenommen werden. 
2 Abgenommene Ausweise sind sofort der erteilenden Behörde zu übermitteln; diese 
entscheidet unverzüglich über den Entzug. Bis zu ihrem Entscheid hat die Abnahme 
eines Ausweises die Wirkung des Entzuges. 

Art. 84 Zuständigkeiten 
Die Anordnung und Durchführung von Massnahmen nach den Artikeln 82 und 83 
obliegt: 

a. den von den Eisenbahnunternehmen bezeichneten Personen oder Unterneh-
menseinheiten; 
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b. den von den Kantonen als zuständig erklärten Behörden; 
c. dem BAV; 
d. der Transportpolizei, sofern sie von den zuständigen Organen nach den 

Buchstaben a–c beauftragt wird. 

Art. 85 Ausführungsvorschriften 
1 Der Bundesrat: 

a. legt fest, bei welcher Blutalkoholkonzentration unabhängig von weiteren 
Beweisen und individueller Alkoholverträglichkeit Dienstunfähigkeit im 
Sinne von Artikel 81 angenommen wird (Angetrunkenheit) und welche 
Blutalkoholkonzentration als qualifiziert gilt; 

b. kann für andere die Dienstfähigkeit herabsetzende Substanzen festlegen, bei 
welchen Konzentrationen im Blut unabhängig von weiteren Beweisen und 
individueller Verträglichkeit Dienstunfähigkeit im Sinne von Artikel 81 
angenommen wird; 

c. erlässt Vorschriften über die Voruntersuchungen (Art. 82 Abs. 2), das Vor-
gehen bei der Atemalkohol- und der Blutprobe, die Auswertung dieser Pro-
ben und die zusätzliche ärztliche Untersuchung der der Dienstunfähigkeit 
verdächtigten Person; 

d. kann vorschreiben, dass zur Feststellung einer Sucht, welche die Dienst-
fähigkeit einer Person herabsetzt, die nach Artikel 82 Absätze 2 und 3 
gewonnen Proben ausgewertet werden; 

e. legt die persönlichen, fachlichen und organisatorischen Anforderungen an 
die nach Artikel 84 Buchstabe a bezeichneten Personen und Unternehmens-
einheiten fest. 

2 Er bezeichnet die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich. 

12. Kapitel: Strafbestimmungen und Verwaltungsmassnahmen177 

Art. 86178 Übertretungen 
Wer vorsätzlich das Bahnbetriebsgebiet ohne Erlaubnis betritt, befährt oder es auf 
andere Weise beeinträchtigt sowie wer gegen die Vorschriften über die Benützung 
des Bahnhofgebiets verstösst, wird auf Antrag mit Busse bis 10 000 Franken 
bestraft. 

  

177 Ursprünglich vor Art. 88. Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über  
die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415,  
2007 2681). 

178 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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Art. 86a179 Widerhandlungen gegen Bau- und Betriebsvorschriften 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig: 

a. ein Bauvorhaben ohne die nach Artikel 18 erforderliche Plangenehmigung 
oder in Missachtung von aus dem Plangenehmigungsverfahren resultieren-
den Bedingungen, Auflagen oder Vorschriften ausführt oder ausführen lässt; 

b. eine Anlage ohne die nach Artikel 18w erforderliche Betriebsbewilligung 
oder unter Missachtung von Bedingungen, Auflagen oder Vorschriften der 
Betriebsbewilligung in Betrieb nimmt oder in Betrieb nehmen lässt; 

c. einer gestützt auf dieses Gesetz erteilten Konzession zuwiderhandelt; 
d. einer auf das Gesetz oder eine Ausführungsvorschrift gestützten und unter 

Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn oder sie gerichteten 
Verfügung zuwiderhandelt; 

e. einer Ausführungsvorschrift, deren Übertretung vom Bundesrat für strafbar 
erklärt wird, zuwiderhandelt; 

f. Videosignale unter Verletzung von Artikel 16b aufzeichnet, aufbewahrt, 
nutzt oder bekannt gibt. 

Art. 87180 Ausübung einer sicherheitsrelevanten Tätigkeit  
in dienstunfähigem Zustand 

1 Wer in angetrunkenem Zustand im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante 
Tätigkeit ausübt, wird mit Busse bestraft. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe, wenn eine qualifizierte Blutalkoholkonzentration vorliegt. 
2 Wer wegen des Einflusses von Betäubungsmitteln oder Arzneimitteln oder aus 
anderen Gründen dienstunfähig im Sinne von Artikel 81 ist und in diesem Zustand 
im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit ausübt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
3 Die vorgesetzte Person, die vorsätzlich eine nach Absatz 1 oder 2 strafbare Hand-
lung veranlasst oder nicht nach ihren Möglichkeiten verhindert, untersteht der glei-
chen Strafandrohung. 

Art. 87a181 Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Dienstunfähigkeit 
1 Wer im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit ausübt und sich vor-
sätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom Bundesrat 
geregelten Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung 
gerechnet werden musste, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung wider-

  

179 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

180 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

181 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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setzt oder entzogen oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt hat, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Die vorgesetzte Person, die vorsätzlich eine nach Absatz 1 strafbare Handlung 
veranlasst oder nicht nach ihren Möglichkeiten verhindert, untersteht der gleichen 
Strafandrohung. 

Art. 88182 Verfolgung von Amtes wegen 
Nach dem Strafgesetzbuch183 strafbare Handlungen werden von Amtes wegen ver-
folgt, wenn sie gegen folgende Personen während deren Dienstausübung begangen 
werden: 

a. Angestellte von Eisenbahnunternehmen mit einer Konzession nach Artikel 5 
dieses Gesetzes oder einer Konzession oder Bewilligung nach den Arti-
keln 6–8 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009184; 

b. Personen, die anstelle von Angestellten nach Buchstabe a mit einer Aufgabe 
betraut sind. 

Art. 88a185 Zuständigkeit 
1 Die Verfolgung und Beurteilung von Verstössen gegen Bestimmungen dieses 
Kapitels ist Sache der Kantone. 
2 Urteile und Einstellungsbeschlüsse sind nach ihrem Erlass ohne Verzug in voll-
ständiger Ausfertigung der Bundesanwaltschaft zuhanden des BAV unentgeltlich 
mitzuteilen. 

Art. 89186 Verwaltungsmassnahmen 
1 Das BAV kann Bewilligungen, Erlaubnisse und Ausweise zeitweilig oder dauernd 
entziehen oder deren Geltungsbereich einschränken, wenn: 

a. gegen dieses Gesetz oder seine Ausführungsvorschriften verstossen wird; 
b. die mit der Erteilung verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missach-

tet werden. 
2 Es entzieht Bewilligungen, Erlaubnisse und Ausweise, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen zu deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind. 

  

182 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

183 SR 311.0 
184 SR 745.1 
185 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
186 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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3 Angestellte, Beauftragte oder Mitglieder der Organe eines Eisenbahnunternehmens 
mit einer Konzession nach Artikel 5 dieses Gesetzes oder einer Konzession oder 
Bewilligung nach den Artikeln 6–8 des Personenbeförderungsgesetzes vom 
20. März 2009187, die in Ausübung ihrer Funktionen wiederholt zu begründeten 
Klagen Anlass geben, sind auf Begehren des BAV von diesen Funktionen zu ent-
heben. 
4 Massnahmen nach den Absätzen 1–3 können unabhängig von der Einleitung und 
vom Ausgang eines Strafverfahrens getroffen werden. 

Art. 89a188 Meldepflicht 
Polizei- und Strafbehörden haben alle Verstösse, die eine Massnahme nach Arti-
kel 89 nach sich ziehen könnten, der zuständigen Behörde zu melden. 

Art. 90189 

13. Kapitel: Schlussbestimmungen190 

Art. 91 Gültigkeit alter Konzessionen191 
1 Die diesem Gesetz widersprechenden Bestimmungen der Konzessionen sind 
aufgehoben, überdies diejenigen über die Zugkraft, die Zahl der Geleise, die Zahl 
der täglich zu führenden Züge, die Fahrgeschwindigkeiten, die Beförderung von 
Handgepäck und über die vom Reingewinn abhängige Herabsetzung oder Erhöhung 
der Taxen. 
2 Die Bestimmungen der Konzessionen über den Rückkauf bleiben bis zum Ablauf 
ihrer Geltungsdauer in Kraft. 
3 Sofern die vor 1999 erteilte Konzession nichts anderes bestimmt, gilt sie bis zu 
ihrem Ablauf sowohl als Konzession für Bau und Betrieb der Infrastruktur wie auch 
als Konzession für die regelmässige Personenbeförderung im Sinne von Artikel 6 
des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009192.193 

  

187 SR 745.1 
188 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
189 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1998 (AS 1998 2835; BBl 1997 I 909). 
190 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
191 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
192 SR 745.1 
193 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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4 Bei Infrastrukturkonzessionen, die vor Inkrafttreten dieser Bestimmung erteilt 
wurden, gilt das öffentliche Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a dieses 
Gesetzes als vorhanden, wenn für die Infrastruktur Abgeltungsbeiträge geleistet 
werden.194 

Art. 92195 

Art. 93 Zwangsliquidation und Nachlassvertrag nach  
Aufhebung der Konzession 

1 Ist die Konzession nach Artikel 8 dieses Gesetzes aufgehoben, so richtet sich die 
Zwangsliquidation des Eisenbahnunternehmens nach den Bestimmungen des Bun-
desgesetzes vom 11. April 1889196 über Schuldbetreibung und Konkurs. Dagegen 
wird das gemäss Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 25. September 1917197 über 
Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmun-
gen verpfändete Vermögen nach den Bestimmungen des letztgenannten Gesetzes 
verwertet und verteilt. Im Übrigen findet dessen Artikel 15 Anwendung.198 
2 Das gleiche gilt für den Nachlassvertrag. Artikel 52 Ziffern 1, 3–7 des Bundes-
gesetzes vom 25. September 1917 über die Verpfändung und Zwangsliquidation von 
Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen finden Anwendung. 

Art. 94199 

Art. 95200 Anwendung der Eisenbahngesetzgebung auf andere Unternehmen 
Soweit es zur Erzielung einheitlicher Rechtsgrundlagen für verschiedene Arten von 
Verkehrsbetrieben zweckmässig erscheint, ist der Bundesrat befugt, die Anwendung 
von Bestimmungen dieses und anderer Gesetze über Eisenbahnen auf Transport-
dienste auszudehnen, die in Ergänzung oder anstelle der Eisenbahn von ihr oder 
andern Unternehmen betrieben werden. 

Art. 96 Änderung und Aufhebung früherer Erlasse 
1 Alle diesem Gesetz widersprechenden Bestimmungen sind aufgehoben, nament-
lich: 

  

194 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

195 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1998 (AS 1998 2835; BBl 1997 I 909). 
196 SR 281.1 
197 SR 742.211 
198 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
199 Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
200 Fassung gemäss Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 

seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681). 
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1. das Bundesgesetz vom 23. Dezember 1872201 über den Bau und Betrieb der 
Eisenbahnen auf dem Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft; 

2. das Bundesgesetz vom 28. Juni 1889202 betreffend die Hilfskassen der 
Eisenbahn- und Dampfschiffgesellschaften; 

3. das Bundesgesetz vom 28. Juni 1895203 betreffend das Stimmrecht der Akti-
onäre von Eisenbahngesellschaften und die Beteiligung des Staates bei deren 
Verwaltung; 

4. das Bundesgesetz vom 27. März 1896204 über das Rechnungswesen der 
Eisenbahnen; 

5. das Bundesgesetz vom 21. Dezember 1899205 über Bau und Betrieb der 
schweizerischen Nebenbahnen, unter Vorbehalt von Artikel 92 dieses 
Gesetzes; 

6. das Bundesgesetz vom 18. Juni 1914206 betreffend die Gebühren für Kon-
zessionen von Transportanstalten; 

7. Artikel 111 Buchstaben c-e des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943207 
über die Organisation der Bundesrechtspflege; 

8. Artikel 9 und der letzte Satz des Artikels 11 des Bundesgesetzes vom 
18. Februar 1878208 betreffend Handhabung der Bahnpolizei; 

9. Artikel 17 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 29. März 1950209 über die 
Trolleybusunternehmungen; 

10. der Bundesbeschluss vom 23. Dezember 1904210 betreffend Ermächtigung 
des Bundesrates zur Bewilligung von Änderungen des Betriebssystems bei 
Eisenbahnen; 

11. der Bundesbeschluss vom 14. Dezember 1921211 betreffend die Berechnung 
des Reinertrages der Privatbahnen, unter Vorbehalt von Artikel 92 dieses 
Gesetzes; 

12. der Bundesbeschluss vom 21. Juni 1907212 betreffend Unterstellung der 
konzessionierten Schifffahrtsunternehmungen unter die Bundesgesetz-
gebung über die Verpflichtung zur Abtretung von Privatrechten. 

  

201 [BS 7 3; AS 1949 563 Art. 55 Bst. b] 
202 [BS 8 586] 
203 [BS 7 217] 
204 [BS 7 220] 
205 [BS 7 117; AS 1949 563 Art. 55 Bst. c, 1997 2465 Anhang Ziff. 17. AS 1998 2835  

Ziff. II 1] 
206 [BS 7 979] 
207 [BS 3 531] 
208 SR 742.147.1 
209 SR 744.21. Heute: BG über die Trolleybusunternehmen. 
210 [BS 7 30] 
211 [BS 7 234; AS 1958 335 Art. 96 Abs. 1 Ziff. 11. AS 2003 210 Ziff. I 13] 
212 [BS 7 393] 
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2 Unter Vorbehalt der gestützt darauf begründeten Rechte und Forderungen von 
Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten sind aufgehoben: 

13. das Bundesgesetz vom 2. Oktober 1919213 über die Unterstützung von priva-
ten Eisenbahn- und Dampfschiffsunternehmungen zum Zwecke der Einfüh-
rung des elektrischen Betriebes; 

14. das Bundesgesetz vom 6. April 1939214 über die Hilfeleistung an private 
Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen; 

15. das Bundesgesetz vom 21. Dezember 1949215 über die Ergänzung des Bun-
desgesetzes über die Hilfeleistung an private Eisenbahn- und Schifffahrts-
unternehmungen; 

16. der Bundesbeschluss vom 18. Juni 1907216 betreffend die Bewilligung einer 
Subvention von 5 Millionen Franken an den Kanton Graubünden für den 
Bau einer Bahn von Bevers nach Schuls und von Ilanz nach Disentis; 

17. der Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1918217 über Hilfeleistung an Not 
leidende Transportunternehmungen; 

18. der Bundesbeschluss vom 22. Oktober 1937218 über Krisenhilfe zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebes privater Eisenbahnen und Schiffsunternehmungen. 

3 Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 18. Februar 1878219 betreffend die Handhabung 
der Bahnpolizei erhält folgenden Wortlaut: 
… 

Art. 97 Inkrafttreten und Vollzug 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und erlässt die Vollzugs-
vorschriften. Soweit dieses Gesetz Aufgaben den Kantonen zuweist, erlassen diese 
die notwendigen Vollzugsvorschriften.220 

Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 1958221 

  

213 [BS 7 242] 
214 [BS 7 248; AS 1950 I 351 Art. 1 und 2] 
215 [AS 1950 I 351] 
216 [BS 7 240] 
217 [BS 7 245] 
218 [BS 7 246] 
219 SR 742.147.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
220 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 

(AS 1995 3680; BBl 1994 I 497). 
221 BRB vom 24. Juni 1958 (AS 1958 362) 



Eisenbahnen 

44 

742.101 

Übergangsbestimmungen der Änderung  
vom 24. März 1995222 

Übergangsbestimmungen der Änderung  
vom 20. März 1998223 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 18. Juni 1999224 
1 Der Bundesbeschluss vom 21. Juni 1991225 über das Plangenehmigungsverfahren 
für Eisenbahn-Grossprojekte wird aufgehoben. 
2 Gesuche, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung hängig sind, werden 
nach neuem Verfahrensrecht beurteilt. 
3 Auf hängige Beschwerden ist das alte Verfahrensrecht anwendbar. 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 20. März 2009226 

Die bestehende Eisenbahninfrastruktur der SBB im Zeitpunkt des Inkrafttretens von 
Ziffer 13 des Bundesgesetzes vom 20. März 2009227 über die Bahnreform 2 gilt bis 
zum 31. Dezember 2020 als konzessioniert. Änderung und Erneuerung richten sich 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

  

222 AS 1995 3680; BBl 1994 I 497. Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 
über die Bahnreform 2, mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629;  
BBl 2005 2415, 2007 2681). 

223 AS 1998 2835; BBl 1997 I 909. Aufgehoben durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 
über die Bahnreform 2, mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629;  
BBl 2005 2415, 2007 2681). 

224 AS 1999 3071; BBl 1998 2591 
225 [AS 1991 1319] 
226 AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681 
227 AS 2009 5602 
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Anhang228 
(Art. 18 Abs. 2 Bst. b) 

1. Projekte der Schweizerischen Bundesbahnen 

Strecke/Linie Teilstrecke/Teilprojekt 
Vauderens–Villars-sur-Glâne ganze Strecke 
Mattstetten–Rothrist ganze Strecke 
Olten–Muttenz ganze Strecke 
Zürich-Flughafen–Winterthur ganze Strecke 
Genève–Lausanne Boucle GEAP–Mies 
Lausanne–Yverdon Eclépens–Tunnel Mormont 
Grandson–Boudry Onnens–Vaumarcus 
Olten–Aarau Däniken–Aarau (exkl.) 
Zürich HB–Thalwil ganze Strecke 
Salgesch–Leuk ganze Strecke 
Zürich HB–Oerlikon ganze Strecke 
Winterthur–Weinfelden Thurquerung 
Zürich–Chur Mühlehorn–Tiefenwinkel 

2. Projekte der konzessionierten Transportunternehmen 

Unternehmen Abschnitt 
Bern–Neuenburg Bümpliz Nord–Rosshäusern 
Gürbetal–Bern–Schwarzenburg Fischermätteli–Toffen 
Sihltal–Zürich–Uetliberg Giesshubel–Langnau am Albis 
Chemin de fer du Jura Glovelier–Delémont 
Rhätische Bahn Unterirdische Einführung der  

Chur-Arosa-Bahn zum Bahnhof Chur 
Bremgarten–Dietikon Unterirdische Einführung der BD  

in Dietikon 

3. Auflageprojekte nach Artikel 12 des Alpentransit-Beschlusses  
vom 4. Oktober 1991229 

  

228 Eingefügt durch Ziff. I 9 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und 
Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071 3124;  
BBl 1998 2591). 

229 SR 742.104. Siehe heute: das BG vom 4. Okt. 1991 
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